
Anlage 1: zum Antrag auf Förderung von ambulanten Pflegediensten für 2023

Name des Pflegedienstes:

Personalübersicht (SGB V, SGB XI und SGB XII): 
  
Folgendes Personal wird berücksichtigt: 
  

   Pflegepersonal 
   

   Verwaltungskräfte (ggf. anteilig) 
  

   Mitarbeitende im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung  
    (bitte in der Spalte Funktion mit hwV kennzeichnen) 
  

   Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz und Absolventen eines  Freiwilligen Sozialen Jahres 
  

   Auszubildende 
    (bitte in der Spalte Funktion mit "Azubi" kennzeichnen und den Ausbildungsberuf mit angeben) 
  
  
Nicht berücksichtigt werden:  
  

   Praktikantinnen und Praktikanten 
  

   unbezahlte ehrenamtliche Kräfte 
  

   Betreuungskräfte (Präsenzkräfte) in Wohngemeinschaften für Demenzkranke oder vergleichbare 
   Wohnformen  
  

   Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch staatliche oder kommunale Leistungen finanziert werden 
  

   Beschäftigungsanteile von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht unmittelbar den ambulanten 
   Pflegedienst betreffen (z. B. Mahlzeitendienste, Tagesdienste, Fahrdienste etc.)
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Beschäftigungsdauer 
im Förderjahr 

  

 von                bis 
TT.MM.JJJJ          TT.MM.JJJJ

1

auf Pflegedienst 
anzurechnende 

Beschäftigungsstd.1 
  

  wöchentlich       o.        monatlich

Berufsbezeichnung/ 
Funktion

Name, Vorname 
 

Der ambulante Pflegedienst beschäftigte im Antragsjahr folgendes Personal:
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Die gemachten Angaben umfassen: NUR Stunden für den Landkreis Augsburg
GesamtstundenODER



Beschäftigungsdauer 
im Förderjahr 

  

 von                bis 
TT.MM.JJJJ          TT.MM.JJJJ

26

auf Pflegedienst 
anzurechnende 

Beschäftigungsstd.1 
  

  wöchentlich       o.       monatlich

Berufsbezeichnung/ 
Funktion

Name, Vorname 
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Name, Vorname 
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im Förderjahr 
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Berufsbezeichnung/ 
Funktion

Name, Vorname 
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Nur auf Pflegedienst anzurechnende Arbeitsstunden! 
Hauptberufliche Beschäftigte: wöchentliche Stundenzahl; 
regelmäßig nebenberuflich bzw. geringfügig Beschäftigte: monatliche Arbeitsstunden 
  
Geringfügig Beschäftigte oder Ehrenamtliche, die im Rahmen der Übungsleiterpauschale oder der 
Ehrenamtspauschale nach Zeitaufwand bezahlt werden, können auch in einer eigenen Tabelle mit den 
aufgewendeten Jahresstunden angegeben werden. 
  
Nähere Informationen zur Angabe der Beschäftigungszeiten finden Sie unter Punkt 6.4.1 der 
Förderrichtlinien.
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Beschäftigungsdauer 
im Förderjahr 
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Anlage 1: zum Antrag auf Förderung von ambulanten Pflegediensten für 2023
Personalübersicht (SGB V, SGB XI und SGB XII):
 
Folgendes Personal wird berücksichtigt:
 
   Pflegepersonal
  
   Verwaltungskräfte (ggf. anteilig)
 
   Mitarbeitende im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung 
    (bitte in der Spalte Funktion mit hwV kennzeichnen)
 
   Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz und Absolventen eines  Freiwilligen Sozialen Jahres
 
   Auszubildende
    (bitte in der Spalte Funktion mit "Azubi" kennzeichnen und den Ausbildungsberuf mit angeben)
 
 
Nicht berücksichtigt werden: 
 
   Praktikantinnen und Praktikanten
 
   unbezahlte ehrenamtliche Kräfte
 
   Betreuungskräfte (Präsenzkräfte) in Wohngemeinschaften für Demenzkranke oder vergleichbare
   Wohnformen 
 
   Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch staatliche oder kommunale Leistungen finanziert werden
 
   Beschäftigungsanteile von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht unmittelbar den ambulanten
   Pflegedienst betreffen (z. B. Mahlzeitendienste, Tagesdienste, Fahrdienste etc.)
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regelmäßig nebenberuflich bzw. geringfügig Beschäftigte: monatliche Arbeitsstunden
 
Geringfügig Beschäftigte oder Ehrenamtliche, die im Rahmen der Übungsleiterpauschale oder der Ehrenamtspauschale nach Zeitaufwand bezahlt werden, können auch in einer eigenen Tabelle mit den aufgewendeten Jahresstunden angegeben werden.
 
Nähere Informationen zur Angabe der Beschäftigungszeiten finden Sie unter Punkt 6.4.1 der Förderrichtlinien.
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